
Die Energiewende in Deutschland tritt mit dem Jahr 2025 in eine neue Phase der Digitalisierung
und Flexibilisierung ein. Ein zentrales Element dieser Transformation ist die gesetzliche
Verpflichtung für nahezu alle Energieversorgungsunternehmen (EVU), dynamische Stromtarife
anzubieten. Diese regulatorische Vorgabe zwingt die Branche, traditionelle "Cost-Plus"-
Preismodelle zugunsten hochvolatiler, marktorientierter Abrechnungsmechanismen zu erweitern.
Die Einführung dieser Tarife ist nicht nur eine vertriebliche Pflichtübung, sondern erfordert
tiefgreifende Anpassungen in der [Energiebeschaffung], dem Datenmanagement und der
Kundenkommunikation.

Die rechtliche Grundlage für die Einführung dynamischer Tarife findet sich im
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Während in der Vergangenheit nur Versorger mit mehr als
100.000 Kunden verpflichtet waren, Tarife anzubieten, die Preisschwankungen an den Spotmärkten
widerspiegeln, entfällt diese Bagatellgrenze ab dem 1. Januar 2025 weitgehend.

Der Gesetzgeber verfolgt hiermit das Ziel, Preissignale des Großhandelsmarktes unmittelbar an die
Endverbraucher weiterzugeben. Dies soll Anreize für eine lastvariable Nutzung (Demand Side
Management) schaffen. Insbesondere Betreiber von flexiblen Verbrauchseinrichtungen wie
Elektrofahrzeugen (via Wallboxen) oder Wärmepumpen sollen durch die Verschiebung ihrer
Lastspitzen in Zeiten niedriger Börsenstrompreise – oft korrelierend mit hoher Einspeisung aus
erneuerbaren Energien – profitieren[^1].
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Die Verpflichtung ab 2025 stellt somit eine Zäsur dar: Jeder Stromlieferant muss technisch und
prozessual in der Lage sein, Endkunden (vornehmlich in der Niederspannung) Produkte anzubieten,
deren Arbeitspreiskomponente direkt an den Spotmarktindex (in der Regel der Day-Ahead-Markt
der EPEX SPOT) gekoppelt ist.

Für eine präzise Produktentwicklung ist die Abgrenzung der Begrifflichkeiten essenziell. Das Gesetz
und die Fachliteratur unterscheiden primär zwischen drei Stufen der Flexibilisierung:

1. Statische Zeitvariable Tarife (ToU - Time of Use): Hierbei werden vorab definierte
Zeitfenster mit unterschiedlichen Preisen festgelegt (klassisches HT/NT-Modell), die über
längere Zeiträume (z. B. ein Kalenderjahr) konstant bleiben.

2. Kritische Spitzenlasttarife (CPP - Critical Peak Pricing): Ein Basistarif, der zu
bestimmten, kurzfristig angekündigten Hochlastzeiten deutlich teurer wird.

3. Echtzeit- oder Dynamische Tarife (RTP - Real Time Pricing): Dies ist der Fokus der
Neuregelung ab 2025. Der Arbeitspreis folgt in direkter Abhängigkeit, meist stündlich oder
viertelstündlich, der Preisentwicklung an der Strombörse.

Ab 2025 sind Energieversorger verpflichtet, zumindest zeitvariable oder dynamische Tarife
anzubieten, wobei der Fokus der regulatorischen Debatte klar auf der dynamischen Weitergabe der
Börsenpreise liegt[^1]. Dies stellt einen innovativen Ansatz zur Integration flexibler Lasten in das
Verteilnetz dar, bringt jedoch erhebliche Komplexität in die [Tarifkalkulation].

Die Entwicklung eines dynamischen Tarifs unterscheidet sich fundamental von der klassischen
Vollkostenkalkulation eines Festpreistarifes. Während beim Festpreismodell Risikoaufschläge für
Mengen- und Preisrisiken (Strukturierungsrisiko) inkludiert sind, fungiert der Versorger beim
dynamischen Tarif primär als Dienstleister für den Marktzugang.

Die Preiskomponente für den Endkunden setzt sich typischerweise additiv zusammen:

$$P_{Gesamt}(t) = P_{Spot}(t) + NNE + SA + ML + MwSt$$

Wobei:

$P_{Spot}(t)$: Der stündliche Börsenpreis (meist Day-Ahead).
$NNE$: Netznutzungsentgelte (sofern nicht ebenfalls dynamisiert).
$SA$: Steuern und Abgaben (Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Umlagen).
$ML$: Managementgebühr (Marge des Lieferanten und Abwicklungsgebühr).
$MwSt$: Mehrwertsteuer.
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Die Herausforderung für die Produktentwicklung liegt in der transparenten Darstellung dieser
Formel gegenüber dem Kunden sowie in der Definition der Managementgebühr. Diese muss die
Kosten für die [Bilanzkreisbewirtschaftung], die Abrechnung und das erhöhte Datenaufkommen
decken, ohne das Produkt preislich unattraktiv zu machen. Da der Versorger das Preisrisiko an den
Kunden durchreicht, entfällt zwar das klassische Beschaffungsrisiko, jedoch steigt das Risiko im
Forderungsmanagement, sollte es zu extremen Preisausschlägen kommen[^2].

Die operative Umsetzung der Verpflichtung ab 2025 erfordert eine signifikante Aufrüstung der IT-
Landschaften bei den Versorgern (EVU). Die bisherige Logik, die oft auf einem
Jahresverbrauchswert und einem Standardlastprofil (SLP) basierte, ist für dynamische Tarife
unzureichend.

Voraussetzung für die Abrechnung dynamischer Tarife ist die verbrauchsgenaue Erfassung der
Energiemengen in korrespondierenden Zeitintervallen (z. B. 15-Minuten-Werte). Dies erfordert
zwingend den Verbau eines intelligenten Messsystems (Smart Meter). Die Verfügbarkeit und der
Rollout dieser Geräte durch die grundzuständigen Messstellenbetreiber (gMSB) oder
wettbewerbliche Messstellenbetreiber (wMSB) stellen den physikalischen Flaschenhals der
Umsetzung dar[^3].

Versorger müssen sicherstellen, dass ihre Abrechnungssysteme (z. B. SAP IS-U oder spezialisierte
Cloud-Lösungen) in der Lage sind, Zeitreihen zu verarbeiten. Anstatt eines Zählerstandes pro Jahr
müssen nun 35.040 Messwerte (bei ¼-h-Taktung) pro Zählpunkt empfangen, validiert, gespeichert
und bepreist werden.

Die Marktkommunikation (MaKo) wird komplexer. Der Datenaustausch zwischen
Verteilnetzbetreiber (VNB), Messstellenbetreiber (MSB) und Lieferant (LF) muss hochperformant
funktionieren. Insbesondere die Prozesse der [Marktkommunikation 2020+] müssen auf die
Massendatenverarbeitung ausgelegt sein. Fehler in der Übermittlung der Zeitreihen führen
unmittelbar zu Abrechnungsfehlern und Liquiditätsrisiken.
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Die Einführung der Pflicht zum Angebot dynamischer Tarife bedeutet nicht automatisch eine hohe
Nachfrage. Für den Massenmarkt sind diese Produkte erklärungsbedürftig. Der Vertrieb steht vor
der Aufgabe, komplexe Zusammenhänge zwischen Erneuerbaren Energien, Börsenpreisen und dem
individuellen Verbrauchsverhalten zu kommunizieren.

Dynamische Tarife lohnen sich ab 2025 primär für "Prosumer", die über:

1. Hohe Jahresverbräuche (durch E-Mobilität oder Wärmepumpen),
2. Verschiebbare Lasten (Flexibilität),
3. Automatisierungsmöglichkeiten (Home Energy Management Systems - HEMS) verfügen.

Für den Durchschnittshaushalt ohne signifikante verschiebbare Lasten überwiegen oft die Risiken
der Preisvolatilität gegenüber den potenziellen Einsparungen. Dennoch zwingt die Gesetzgebung
die Versorger, diese Produkte im Portfolio zu führen ("Shelf-Product-Problematik"). Eine spannende
Entwicklung ist hierbei, wie innovative Ansätze zur Integration flexibler Lasten das Verteilnetz
entlasten können, was langfristig auch Auswirkungen auf die Netzentgelte haben könnte[^1].

Die Verpflichtung zu dynamischen Tarifen ab 2025 ist mehr als eine regulatorische Bürde; sie ist
ein Katalysator für die Verschmelzung von Markt (Handelspreise) und Netz (Physik). Perspektivisch
werden dynamische Stromtarife mit dynamischen Netzentgelten (gemäß § 14a EnWG) kombiniert
werden müssen. Dies führt zu einer Überlagerung von Preissignalen: Ein niedriger Börsenpreis
könnte durch ein zeitgleich hohes Netzentgelt (wegen lokaler Netzengpässe) konterkariert werden.

Für Energieversorger bedeutet das Jahr 2025 den Eintritt in eine Ära der Datenökonomie. Der
Wettbewerbsvorteil wird sich von der reinen Energiebeschaffung hin zur digitalen Exzellenz in der
Abwicklung und zur Fähigkeit verlagern, dem Kunden durch Automatisierung (z. B. automatische
Steuerung der Wallbox bei Tiefstpreisen) einen Mehrwert zu bieten. Die Unternehmen müssen jetzt
ihre Hausaufgaben in der IT-Infrastruktur und im [Risikomanagement] erledigen, um compliance-
konform und marktfähig zu bleiben.

[^1]: BET Consulting. (2025). Zeitvariable und dynamische Tarife – Eine neue Ära für
Energieversorger ab 2025. (Webmagazin Artikel). Analyse der Einführungspflicht und der Chancen
zur Integration flexibler Lasten in das Verteilnetz.
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